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Arbeitskreis der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden  
im Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Trockener Weg 1b 
17034 Neubrandenburg 

                             Schwerin, den 22. Juli 2021 

 
vorab per Email an: baum@bv-mv.de 

 

   

         

Standpunkte zur Landtagswahl 2021 
Ihre Email vom 08.06.2021 

 

 

Sehr geehrte Frau Baum, 

 

vielen Dank für Ihre Email vom 08. Juni 2021. Nachfolgend senden wir Ihnen unsere Antworten auf 

Ihre Fragen (Wahlprüfsteine). Sollten Sie über die Antworten hinaus noch weitergehenden Bedarf 

haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.  

 

 

 

 

Eine Mustersatzung kann den ehrenamtlich geführten Jagdgenossenschaften helfen, rechtssicher 

aufgestellt zu sein. Die oberste Jagdbehörde sollte eine solche Mustersatzung den 

Jagdgenossenschaften zur Verfügung stellen. Die FDP Mecklenburg-Vorpommern teilt die Forderung 

des AJG und wird sich für eine schnelle Umsetzung verwenden. 
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Die FDP spricht sich für einen einfachen, unbürokratischen und preisgünstigen Zugang zu 

Katasterdaten aus. Die Jagdgenossenschaften sind vorwiegend im Sinne des Allgemeinwohls tätig. Die 

Jagdgenossenschaften sind zur ordnungsgemäßen Ermittlung der Pachtflächen verpflichtet. Dazu 

haben die Gemeinden den Jagdgenossenschaften Amtshilfe zu leisten. Für die FDP ist es nicht 

hinnehmbar, dass die Jagdgenossenschaften diese Daten von Kommunen käuflich erwerben mussten. 

Die Jagdgenossenschaften werden quasi im Auftrag der Gemeinden tätig, denn, wenn sich keine 

Jagdgenossenschaften bilden würden, müssten die Bürgermeister als Jagdvorsteher fungieren. Die 

FDP favorisiert ein Lösungsmodell, in dem die für die Jagdgenossenschaft notwendigen Daten im 

Rahmen des Liegenschaftskatasters durch die Gemeinde mitverfasst werden. In einem zweiten Schritt 

sollen dann die Jagdgenossenschaften auf diese Daten zurückgreifen können, um der gesetzlichen 

Verpflichtung der ordnungsgemäßen Pachtflächenausweisung nachzukommen. In diesem Sinne setzt 

sich die FDP für eine gesetzliche Gleichbehandlung von Jagdgenossenschaften und Gemeinden ein.  
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Da sich die Mitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft aus dem Eigentum an Grund und Boden in den 

Zuständigkeitsbereichen der jeweiligen Jagdgenossenschaft ergibt, müssen die Jagdgenossenschaften 

Klarheit über die Eigentumsverhältnisse in ihrem Gebiet haben. Dazu gehört, dass sie über aktuelle 

Aufstellungen über die jeweiligen Eigentumsverhältnisse verfügen können. Von der Größe des 

Eigentums eines Jagdgenossen hängt auch sein Stimmrecht bei Entscheidungen der 

Jagdgenossenschaft ab. Wir wollen gerne mit Ihrer Unterstützung prüfen, welcher der gangbarste Weg 

ist, dass die Jagdgenossenschaften an diese Informationen kommen, um auch während eines 

laufenden Flurbereinigungsverfahren in ihrem Gebiet über die aktuellen Eigentumsverhältnisse 

informiert zu sein. 
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Dass der Wolf sich wieder bei uns angesiedelt hat, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir in unserem Land 

eine intakte Natur haben, die auch großen Beutegreifern erlaubt, bei uns zu leben. Auf der anderen 

Seite bestehen aus vielen gut nachvollziehbaren Gründen Vorbehalte. Diese Sorgen nehmen wir ernst 

und wollen den Wolfsbestand auch durch die Jagd dort regulieren, wo es notwendig ist. Wir Freie 

Demokraten wollen ein modernes Wildtiermanagement, das eine Bejagung von Wolf, Kormoran, 

Nandu und Biber ermöglicht. Wir stehen zu einem sachgerechten Wolfsmanagement und verlieren 

dabei die Schutzbedürfnisse der Bevölkerung und der Tierhalter nicht aus dem Auge. Deswegen setzen 

wir uns dafür ein, dass der Gute Erhaltungszustand beim Wolf festgestellt wird. In diesem Zuge ist die 

Definition einer Bestandsobergrenze für den Wolf unerlässlich. 

 

 

 

In anderen Bundesländern noch als ausgestorben geltende Tierarten befinden sich in Mecklenburg-

Vorpommern längst in einem günstigen Erhaltungszustand. Einst bedrohte Arten verursachen heute 

vielerorts erhebliche wirtschaftliche Schäden. Auf Kosten der Akzeptanz von Artenschutzmaßnahmen 

wird gegenwärtig der Schutzstatus von objektiv nicht mehr bedrohten Tierarten nicht hinterfragt, 

obwohl das dafür maßgebliche EU-Artenschutzrecht Anpassungen beim Schutzstatus explizit vorsieht. 

Am Beispiel des Bibers wird gegenwärtig deutlich, dass die Beibehaltung seines strengen Schutzstatus 

ein effektives Management der Biberpopulationen zur Abwendung von erheblichen Schäden und 

potenziellen Gefahren (Hochwasserschutz) nahezu unmöglich macht. Daher scheint, um ein besseres 

Bibermanagement zu gewährleisten, eine Umstufung des Bibers von Anhang IV in Anhang V der FFH-

Richtlinie sinnvoll. 
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Die Jagdausübungsberechtigten kennen sich am besten in ihren Revieren aus und haben den besten 

Überblick über die in ihrem Revier vorhandenen Wildbestände. So ist es aus Sicht der Freien 

Demokraten sinnvoll, beim Wildwirkungsmonitoring dieses Fachwissen mit einzubeziehen. Durch 

enge Abstimmung und den Austausch vor Ort kann die Einbeziehung der Jagdausübungsberechtigten 

erfolgen. 

 

 

Das hochansteckende Virus ist für Wild- und Hausschweine tödlich. Ein Übertritt nach 

Mecklenburg-Vorpommern muss verhindert werden. Dazu sind aus Sicht der Freien 

Demokraten die vom Deutschen Jagdverband e.V zusammen mit dem Friedrich-Loeffler-

Institut ausgearbeiteten Maßnahmen umzusetzen. Wildschweine stecken sich meist in freier 

Wildbahn an und verenden innerhalb weniger Tage. Die größte Herausforderung ist es, die 

Hausschweinbestände vor dem Virus zu schützen. Dazu müssen umfassende 

Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Die Reduktion des Schwarzwildbestandes muss mit 

der Förderung und der Stärkung der Vermarktung vor Ort einhergehen. Jägern muss es 

einfacher möglich sein, Wildfleisch direkt vermarkten zu können. Ohne Jagdschneisen in 

hohen Beständen ist eine Bejagung kaum möglich. Für Landwirte muss es unbürokratisch 

möglich sein, Bejagungsschneisen anzulegen, ohne dass sich daraus für sie Nachteile in der 

Agrar-Antragsstellung ergeben. 
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Die Erfolge im Artenschutz und die wachsenden Bestände an Kranichen dürfen nicht allein zu Lasten 

der Grundeigentümer und Nutzer gehen. Die FDP setzt sich für die Bestandsregelung bei allen 

Tierarten ein, die den Flächennutzern einen erheblichen, über das allgemeine Maß hinausreichenden, 

Schaden verursachen. Die Regulierung muss so erfolgen, dass sie keine Bestandsgefährdung und schon 

gar keine Artgefährdung nach sich zieht. Schutz und Nutzung müssen auch hier im Einklang zueinander 

stehen. Bei einem Nachweis erheblicher Ernteschäden erscheint eine Bestandsregulierung im Rahmen 

einer Landesverordnung als sinnvoll. Diese Verordnung muss ein Höchstmaß an Effizienz bei den 

gewählten Maßnahmen aufweisen. Praktikable Regulierungsmaßnahmen im Rahmen der Vergrämung 

sollten im Fokus stehen.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 

 

 

Doreen Siegemund 

Landesgeschäftsführerin 


